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Ausgestaltungsarbeitenin denstädtischenElektrizitäts-¬
werken .

DerGemeinderatsausschussfür diestädtischenUnternehmun¬
genhat in seinerletztenSitzungbeschlossen,eineFörderanlageimWerkshof
desKraftwerkesSimmeringderstädtischenElektrizitätswerkezuerrichten,dieesermöglicht,dieKohle ,diemitHängebahnvondenKohlenlagerplätzen
kommt,direktindenBunkerderAnlagezufördern.DieKostenderErrichtung
dieserFörderanlagebetragenrund20. 000Schilling .IndersolbenSitzung:
hatderGemeinderatsausschussfürdiestädtischenUnternehmungenauchdie
AnschaffungundMontagevonSchutzeinrichtungenfürverschiedeneGrosstrans-¬
formatorenderstädtischenElektrizitätswerkebeschlossen.DieseAnschaffungundMontageerfordernKostenimBetragevonrund70. 000Schilling.

. . . - - - - - - - . - .
FeststellungderJagdgebieteinWien.

Der Magistrat hat zwecksFeststellung der Jagdgebietefür
dieZeitvom. Jänner1934bis31.Dezember1938eineVerlautbarungerlassen,in derjeneGrundbesitzer,dieEigenjagdsrechtefür diesoZeitimWienerGe-¬
meindegebietbeanspruchenwollen,aufgefordertwerden,ihreAnsprüchebinnen
sechsWochenbeimWienerMagistrat,Abteilung42,schriftlichanzumeldenund
zu begründon .

AusgestaltungderelcktrischenStrassenbeleuchtung.
ImZugederAusgestaltungderelektrischenStrassenbe¬

leuchtunginWienwerdenindernächstenZeitaufdemAlsergrunddieViriot-¬
gasse,Latschkagasse,Rufgasse,NussgasseundVereinsstiggemitolcktrischerBo-¬
leuchtungversehen. DerMagistrathatdieAufträgezurDurchführungdernot-¬
wendigenInstalltionsarbeitenbereitsvergeben.InHietzinginderStadler-¬gasseundSt.VeitgassesinddieInstallationsarbeitenzurEinrichtungder
elektrischenBeleuchtungbeendet.DieneuhergestallteelektrischeStrassen-¬
beleuchtungwirddaherindiesenStrassenzügenindennächstenTageninBe-¬trieb gesetztwerden.

. - . . - .
StrassenbahnfahrpreisamPfingstmontag.

DieDirektionderstädtischenStrassenbahnenteiltmit;AmPfingstmontaggilt aufderStrassenbahnundStadtbahnderSonntagsfahr-¬
preis.DieFrühfahrscheine,Hin-undRückfahrscheine,Wochenkarten ,Arbeitslosen¬undFürsorgefahrscheine,SchüleranweisungenundSchülerfreikartensindun¬gültig .DerAutobusbetriebist amPfingstmontageingestollt.
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Ausnahmebestimmungenauf demGebioteder Sonn - undFaiertagsruhe .
Am. Juniist bekanntlichdassogenannteFeiertagsge-¬

setzin Kraftgetreten .AusdiesemAnlasssindfür dasGebietderGemeinde
WieneineReihevonAusnahmebestimmungenerlassenundgleichzeitigauch
einzelneSonntagsruhebestimmungenabgeändertworden.

AndengesetzlichenFeiertagenmitAusnahmedes . Mai,
des12 .Novemberunddesersten Weihnachtsfeiertagessind nunmehrinWien
die ErzeugungsarbeitimGewerbederFleischhauer ,Pferdefleischhauerund
Fleischselcher ,soweit sie zumZubereiten und Herrichten der für denVer¬
schleiss an diesenTagenbestimmtenWarennotwendigist,in der Dauervon
sechs Stunden bis 11 Uhr vormittags und der Verschleiss von Fleisch und
Fleischwaren ,PferdefleischundPferdefleischwaren ,Selchwarenundtierischer
Fettwarenin den erwähntenGewerbenundim Gewerbeder Fleisch - ,Pferde¬
fleisch -undSelchwarenverschleisservon7 Uhrbis11Uhrvormittagsgestat¬

tet .
DieErzeugungsarbeitimGewerbederZuckerbäcker,Kuchen

bäcker,MandolettibäckerundLebzelterist inWienandengesetzlichenFeie:
tagenmitAusnahmedes . Maiunddes12. November,soweitsie zurHerstellung
der für denVerkaufan diesenTagenbestimmtenWarennotwendigist,während
der DauervonsechsStundeninnerhalbder Verschleisszeitzulässig .

ImGewerbeder Handelsgärtner ,der Naturblumenbinderundund im Strassenhandel mit BlumonNaturblumenhändlerd in Wien die Herstellung und der Verschleiss von

Blumenge- windenunddergleichenandenSonn-undFeiertageninderZeitvom
16.Septemberbis31. MaimitAusnahmedes . Maiund12.November,andoenFei-¬
ertageninderZeitvom. Junibis15. September,amPfingstsonntagundam
SilbernenSonntagvon9Uhrvormittagsbis1Uhrmachmittagsgestattet;
derVerkaufbis 7 Uhrabondsist amMuttertag,ferner,wennderAnnentagauf
einenSonntagfällt,an diesom,wenner aberaufeinenMontagfällt,amvorher
gehendenSonntagundschliesslichan denSonntagenvorAllerheiligen ,vor
WeihnachtenundvorNoujahrzulässig .

Ausnahmenfür denPfingstmontag.
ImGewerbeder Frisouro,RaseureundPorückenmacherist

dieArboitamMontag,den5 .Juni1933(Pfingstmontag),undamDonneratag,den
15. Juni1933(Frohnleichnam),inderZeitvon8Uhrvormittagsbis12Uhrmittagsgestattet .

DerLobensmittelhandolist amPfingstmontag,den5 .Juni ,
von6Uhrbis8Uhrfrüh ,jedochunterAusschlussderVerwondungvonArbeit-¬nehmerngestattet .
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